
GEMEINDEKANZLEI NEUENHOF GEMEINDERATSNACHRICHTEN 

Telefon: 056 416 21 70 
E-Mail: gemeindekanzlei@neuenhof.ch 
Internet: www.neuenhof.ch 
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Rückbau der Bauten Pavillon 1 und 2 sowie Kindergarten Hard 
 
Im Auftrag der Gemeinde Neuenhof, werden die Bauten „Pavillon 1 und 2“ auf dem 
Schulgelände sowie der „Kindergarten Hard“ an der Hardstrasse in Neuenhof durch 
eine zertifizierte und anerkannte Fachfirma rückgebaut. Die entsprechenden Bewilli-
gungen sind erteilt. Das Baumaterial wird gemäss minutiös erarbeitetem Entsorgungs-
konzept fachgerecht entsorgt. Die Rückbauarbeiten erfolgen mit höchsten Schutz- und 
Sicherheitsvorkehrungen, da die Materialien verschiedenste nicht unproblematische 
Stoffe enthalten. Das durch den Rückbau entstandene Loch im Baugrund wird wieder 
aufgefüllt, humusiert und im Anschluss angesät. 
 
Der Rückbau findet unter fachlicher Begleitung eines Umweltingenieurs vor allem wäh-
rend der Sommerferien 2021 statt, damit der Schulbetrieb von allfälligen Lärmeinflüs-
sen durch die Baustelle nicht gestört wird. 
 
Bei allfälligen Fragen oder auch bei übermässigen Beeinträchtigungen durch die Bau-
stelle steht die Abteilung Bau und Planung, Neuenhof, Herr Harald Harrer, Tel. 056 
416 21 22 oder harald.harrer@neuenhof.ch, gerne zur Verfügung. 
 
 
Grundsätzliches Fahrverbot über den Rüsler, Zufahrt bis zum Restaurant Rüsler 
gestattet. 
 
Der Gemeinderat möchte auf das grundsätzliche Fahrverbot über den Rüsler in Rich-
tung Oberrohrdorf aufmerksam machen. Die öffentliche Zufahrt auf Neuenhoferseite 
entlang der Dorf- über die Rüslerstrasse auf „unsere Alp“ bis zum Restaurant Rüsler 
ist gestattet. Wir danken für die Einhaltung der Fahrverbote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hinweise zum Fahrverbot über den Rüsler 
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Wahlen und Abstimmungen: Gemeindehaus als öffentliches und neutrales Ge-
bäude 
 
Im Zusammenhang mit den Abstimmungen vom vergangenen Sonntag, 13. Juni 2021, 
wurde ein Plakat einer Abstimmungskampagne ohne Bewilligung am Aussengeländer 
des Gemeindehauses angebracht. Das Gemeindehaus als öffentliches Gebäude so-
wie die dazugehörigen Aussenbereiche gelten als neutrales Gelände und stehen für 
Wahl- und Abstimmungswerbung nicht zur Verfügung. Der Gemeinderat dankt für das 
Verständnis. 
 
 
 
5432 Neuenhof, 14. Juni 2021 Gemeinderat Neuenhof 


